
































Notenspiegel 

 

ZGB-Teil 

 

Fall 1 

 

Fall 2a 



 

Fall 2b 

Fall 2c 

- Einwilligung in OP durch Art. 27 Abs. 2 ZGB beschränkt 
- Verzicht auf Prozessrechte (Klage, Anrufung eines Gerichts) wäre nur dann mit Art. 27 Abs. 2 

ZGB anwendbar, wenn Natur vorhersehbar sind 
- Nicht der Fall; hat freiwillig auf Einwilligung verzichtet 
- Verzicht ist unzulässige Bindung i.S.v. Art. 27 Abs. 2 ZGB , vgl. Art. 20 OR 
- Fazit: Julia kann trotzdem klagen, sollte OP schief gehen  
- Bemerkung: Persönlichkeitsrechte als relative höchstpersönliche Rechte gehören zu 

unverzichtbaren Rechte; sind Verzicht entzogen 

 

Fall 3 

- Minderjährige dürfen auch ohne Zustimmung ihrer ges. Vertreter einen Verein gründen, 
müssen aber Urteilsfähig sein 

- Dürfen mit Gründung keine grösseren fin. Risiken eingehen, können sich nur Verpflichten im 
Rahmen des Lehrlingslohnes und Sackgeldes 

- Urteilsfähigkeit dürfte gegeben sein, ideeller Zweck auch 
- Ansonsten würden sie die Zustimmung der ges. Vertreter benötigen 

 

- Eine Vereinsgründung mit nur zwei Mitgliedern ist zulässig und denkbar, obwohl aus Art. 67 
Abs. 2 mind. 3 Mitglieder gefordert werden (Mehrheitsprinzip), solange nicht dagegen 
gehalten wird (Einstimmigkeitsprinzip aufrecht erhalten) 

- Gültiger Vereinszweck: Schachspielen ist ideeller Zweck 
- Errichtung schriftlicher Statuten 

 

- HR Eintrag 
- Vereine, die keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, benötigen keinen HR-Eintrag 
- HR-Eintrag nur deklaratorisch, Verein ist auch sonst zustande gekommen 



 

OR-Teil 

Fall 4.1 

- Erforderlich für den Konsens ist der Austausch gegenseitiger übereinstimmender 
Willenserklärungen der Parteien, Art. 1 Abs. 1 OR 

- Und dieser muss sich auf alle wesentlichen Punkte beziehen 
- Subsumption: die übereinstimmenden Willenserklärungen wurden ausgetauscht und 

umfassen alle wesentlichen Punkte: Kaufpreis, Kaufgegenstand 
- Widerrufsrecht Art. 40a: kein Widerrufsrecht, siehe Art. 40b; das ist hier nicht der Fall, es ist 

kein Haustürgeschäft, spätestens bei Art. 40c lit. a würde es scheitern, denn Kaufmann hat 
den Vertrag ausdrücklich gewünscht 

 

Frage 4.2 

3 Anspruchsgrundlagen: Inhaltsmängel, Willensmängel, ausservertr. Schadenersatz 

Inhaltsmangel (6 Punkte) 
- Vertrag ist widerrechtlich; Verstoss gegen Waffengesetz; Nichtigkeit nach Art. 20 Abs. 1 OR 

einschlägig? Widerrechtlichkeit führt nicht immer zur Nichtigkeit! In diesem Fall ist das der 
Fall, dem Waffengesetz kann man das so entnehmen, entsprechend ist Vertrag nichtig nach 
Art. 20 Abs. 1 OR. Diese ist von Amtes wegen zu beachten.  



- Wie kann der Kaufmann die 800.- zurückverlangen? Über die ungerechtfertigte Bereicherung 
von OR 62. Hier Zuwendung ohne jeden Grund; von Anfang an ungültiger Vertrag 

- Art. 66 OR: Gaunerlohn erwähnen! Ist in casu zu verneinen. Bei Vertragsschluss meinte er, es 
sei ein legales Geschäft, wusste es nicht besser 

- Verjährungsfrist: Art. 67 Abs. 1 OR; relative Frist und absolute Frist, mit jeweils 
verschiedenen Anknüpfungspunkten --> 15.06.2022 Kenntnis erhalten; 15.06.2025 Abends 
um 24.00 Uhr verjährt 

Willensmangel 
- Absichtliche Täuschung Art. 28 Abs. 1 OR: Vaser hat Kaufmann absichtlich getäuscht, 

bewusste Falschaussage – ist klar gegeben à hier nicht zu weit ausführen, nur kurz 
ansprechen und nicht alle Voraussetzungen einzeln aufführen… weil es nicht umstritten war, 
gingen meine Ausführungen zu weit. 

- Grundlagenirrtum Art. 24 Abs. 1 OR: subjektive und objektive Wesentlichkeit waren gegeben. 
Auch hier nur die relevanten Sachen erwähnen und kurz halten! 

- Art. 31 Abs. 1 und 2 wegen einseitiger Unverbindlichkeit erwähnen 
- Kaufmann hat bis 15.6.2023 Zeit, das Geltend zu machen 
- Rückabwicklung? Wieder gleiche Ausführungen wie Inhaltsmangel (ungerechtfertigte 

Bereicherung) -> nicht nochmals Punkte erhalten 

Ausservertraglicher Schadenersatz 
- Absichtliche Täuschung ist widerrechtliche Handlung i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR à 

Deliktshaftung 
- Schadenersatz gegen Vaser wegen unfreiwilliger Vermögensverminderung 
- Verjährung nach Art. 60 Abs. 1 OR: 15.06.2025 Abends um 24.00 Uhr 

Culpa in contrahendo auch möglich (Art. 2 Abs. 1 ZGB) 
- Verjährung nach Art. 60 Abs. 1 OR 

 

Frage 4.3 

- Dokumente immer konkret formulieren! Sonst verliert man Punkte 
- Zession ist hier Thema 
- Voraussetzung für Abtretung? Art. 164 OR 

o Forderungskauf als Verpflichtungsgeschäft zwischen Kuno und Otto (formfrei nach 
Art. 165 Abs. 2) 

o Abtretungsvertrag: Zession als Verfügungsgeschäft zwischen Kuno, Zedenten und 
Otto dem Zessionar 

§ Vaser ist nicht Partei dieses Vertrages (Art. 164 Abs. 1 OR) 
§ Muss schriftlich sein, Art. 165 Abs. 1 OR -> ist zu formulieren für volle 

Punktzahl: Abtretungserklärung; hiermit trete ich, Kuno Kaufmann… 
o Art. 13 Abs.. 1 OR: nur jene Person unterzeichnen, die Verfügt, hier also nur Kuno, 

denn Otto nimmt nur entgegen 

 

Frage 4.4 

- Immer noch Zessionsrecht 
- Otto hat Forderung und möchte diese gegenüber Vaser geltend machen, aber dieser ist in 

Konkurs 



- Art. 171 OR: Verität Abs. 1 und Bonität nach Abs. 2 also nur, wenn man sich dazu verpflichtet 
hat 

- Otto haftet nur für Verität, also nur Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung – hier kein 
Problem, denn da war Vaser noch nicht in Konkurs 

- Haftung für Bonität liegt nicht vor, weil keine entsprechende Abrede vorliegt 
- Otto trägt Risiko für Vasers Zahlungsunfähigkeit, weil Kuno keine Garantie abgegeben hat  

 

Frage 5.1 

- Unmöglichkeit oder Schuldnerverzug? Hier klarerweise Schuldnerverzug nach Art. 102 ff. OR 
- Voraussetzungen prüfen von Schuldnerverzug 

o Mahnung oder Verfalltag? Hier Verfalltag Art. 102 Abs. 2 OR 
o Schaller hätte seine Leistung richtig angeboten, hatte Bargeld bereit, Eigenmann 

kann sich nicht auf Art. 82 OR berufen à Pflichtwidrigkeit der Nichtleistung ist auch 
gegeben 

o Verzug ist also zu bejahen 
- Was kann er jetzt machen? 
- Art. 107 OR: kommt nur bei vollkommen zweiseitigen Verträgen zur Anwendung, was hier 

der Fall ist. Nachfrist hat er auch gesetzt. War Frist angemessen? Ja, denn braucht Verstärker 
am 11.6 schon, daher angemessene Nachfrist. Sie ist aber abgelaufen unbenützt.  

- Was soll Schaller machen? 
- 3 Wahlrechte 

-  
- Welcher dieser Wahlrechte sollte er nehmen?  
- Eigenmann AG wird Verstärker nicht mehr liefern und Schaller möchte lieber darauf 

verzichten, denn er bekommt anderweitig ein Verstärker à Verzicht auf Realleistung der 
Eigenmann AG, muss diesen Verzicht nach Art. 107 Abs. 2 OR sofort erklären 

- Aus wirtschaftlicher Sicht ist für ihn Ersatz für Nichterfüllt (positives Vertragsinteresse) 
besser, weil er hat ja ein besseres Geschäft gemacht. Beim negativen Interesse hätte er 
einfach die 4000.- zurückerhalten, daher besser das positive Vertragsinteresse verlangen 

- Schaller muss seine Leistung aber dennoch erbringen! Statt dass sie die Verstärker bringt, 
muss sie SE zahlen; es stehen also 2 Forderungen gegenüber 

- Ansprüche: 
o Schadenersatzforderung von 23000 nebst Zins (Deckungskauf) gegen Eigenmann AG 

(Anstatt Verstärker) 
o Eigenmann AG hat Forderung von 16000 gegenüber Schaller 
o Somit hat Schaller eine Forderung von 7000 gegenüber Eigenmann AG (Verrechnet 

nach Austausch – oder Differenztheorie, das wurde aber nicht verlangt) 
- Konventionalstrafe ist hier nicht relevant, weil am 9.7.2022 noch gar nicht relevant 



- Verjährung: vertragliche nach Art. 127 OR: 9.6.2022 Beginn Verjährungsfrist, daher 9.6.2032 
um 24.00 Uhr Verjährung, akzeptiert wurde auch 7.6.2032 weil SV nicht ganz klar 

- Art. 130 erwähnen für Beginn der Verjährung! 

Punkte:  
2 für Schuldnerverzug (Verfalltag, Mahnung etc.), Nachfrist 1 Punkt, Wahlrechtstheorie 1 Punkt, 1 
Punkt für unnütze Realleistung festhalten, 1 Punkt für Wahl zwischen positivem und negativem 
Interesse Argumentation, 1 Punkt für Berechnung Schadenersatz, KS 1 Punkt, Verjährung 2 Punkte 
 

Aufgabe 5.2 a 

- Unverschuldete nachträgliche Unmöglichkeit: Schaller kann seine Vertragspflichten (Musik) 
nicht mehr erfüllen, daher nachträglich objektiv unmöglich geworden. Kein Verschulden von 
ihm. Daher ersatzlos frei von Pflicht Art. 119 Abs. 1 

- Gegenleistungspflicht erlischt ebenfalls Art. 120 Abs. 1 
- KS? Art. 163 Abs. 2 OR: kann nicht gefordert werden, da keine Hinweise auf eine andere 

Abrede. KS ist also auch nicht geschuldet 

Aufgabe 5.2b 

- Art. 58 Abs. 1 SVG zur Gefährdungshaftung 
- Fauster haftet für Sachschaden, also für 23'000.- Verkehrswert nebst 5 % Schadenszins seit 

Unfalltag (1 Punkt) 
- Schaller hat ein direktes Forderungsrecht gegen die Versicherung Art. 65 Abs. 1 OR (1 Punkt) 
- KS? Wie oben muss Schaller keine KS zahlen. Und hätte er zahlen müssen, wäre das von Art. 

58 Abs. 1 SVG nicht erfasst gewesen, weil dieser keine reinen Vermögensschäden erfasst (1 
Punkt) 

- Haftet Schaller für Schaden an Freis Auto? Nein, denn dieser hat Schaden selber verursacht. 
(1 Punkt) 

- Verjährung (3 Punkte) Art. 83 Abs. 1 SVG -> Art. 60 Abs. 1 OR -> Verjährt am 11.6.2025 
Abends um 24.00 Uhr, ABER Betreibungshandlungen sind zu beachten! 

o Art. 135 Ziff. 2 OR: Verjährungsunterbrechung, daher wurde Verjährungsfrist 
unterbrochen vom 15.6., das Absenden des Betreibungsbegehrens reicht,  

o Zweite Unterbrechung von Zustellung des Zahlungsbefehls Art. 138 Abs. 2 OR à 
20.6.2022 nochmal unterbrochen 

o Beginnt von neuem, daher 20.6.2025 Abends um 24.00 Uhr ist Verjährung 

 

 


